
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2022/1662 

Der Oberbürgermeister 
  

V/37-370-20-05-kra-sc 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
25.08.2022 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen   

05.09.2022 Beratung öffentlich 

Finanz- und Digitalisierungsaus-
schuss   

19.09.2022 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   26.09.2022 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Leistungen der 
Feuerwehr der Stadt Leverkusen (Feuerwehrsatzung) und 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der 
Brandverhütungsschau in der Stadt Leverkusen (Gebührensatzung 
Brandverhütungsschau) und Entgeltordnung für sonstige Leistungen der Feuerwehr 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Leistungen 

der Feuerwehr der Stadt Leverkusen (Feuerwehrsatzung) ab dem 01.10.2022 wird 
beschlossen. 
 

2. Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhü-
tungsschau in der Stadt Leverkusen (Gebührensatzung Brandverhütungsschau) und 
Entgeltordnung für sonstige Leistungen der Feuerwehr ab dem 01.10.2022 wird be-
schlossen.  

 
 
gezeichnet:  
 In Vertretung   In Vertretung 
Richrath Molitor   Deppe 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
Produkt:       Sachkonto:       
Aufwendungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:       
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr: 2022 

 Erträge:  
Produkt:       Sachkonto 
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
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 ggf. Hinweis von FB 37: 
 Den größten Teil der abrechenbaren Einsätze stellen die Einsätze nach §2 II Nr. 

7 & 8 der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Lei-
tungen der Feuerwehr der Stadt Leverkusen (Feuerwehrsatzung) dar. Bislang 
wurden diese Einsätze über eine Pauschale in Höhe von 250,50 € abgegolten. Im 
Rahmen der neuen Satzung erfolgt eine gestaffelte Abrechnung entsprechend 
der Alarm- und Ausrückordnung (AAO) in einem Rahmen von 1.119,00 € - 
2.178,00 €. Ohne die Einnahmen konkret prognostizieren zu können, ist damit 
dennoch erkennbar, dass von einer deutlichen Steigerung der Einnahmesituation 
auszugehen ist. 
 
Die Vereinnahmung der Erträge ist wie folgt geplant: 
 
Erträge aus Feuerwehrsatzung 
SK 432100, IA 370002650103 
 
Erträge aus Brandverhütungsschausatzung 
-  Brandsicherheitswachen 
   SK 432100, IA 370002650106 
-  Durchführung von Brandschauen 
   SK 431100, IA 370002650203 
-  Abnahme Funktionskontrollen Brandmeldeanlagen 
   SK 442700, IA 370002650204 

 
        
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige 
Nachhaltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Zu Beschlusspunkt 1: 
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Leistungen der 
Feuerwehr der Stadt Leverkusen (Feuerwehrsatzung)  
 
Aufgrund von gestiegenen Kosten im Bereich Personal und Einsatzmittel sind die Ge-
bühren neu zu kalkulieren. Die Tarifmerkmale wurden den aktuellen Einsatz- und Alar-
mierungsstandards angepasst.  
 
Zu Beschlusspunkt 2: 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungs-
schau in der Stadt Leverkusen (Gebührensatzung Brandverhütungsschau) und Entgelt-
ordnung für sonstige Leistungen der Feuerwehr 
 
Durch die Änderung der rechtlichen Grundlage von FSHG (Gesetz über den Feuer-
schutz und die Hilfeleistung) zu BHKG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz) ist eine rechtliche Überarbeitung der bisherigen Satzung 
notwendig.  
   
Zudem sind durch gestiegene Kosten im Bereich Personal und Einsatzmittel die Gebüh-
ren neu zu kalkulieren. Um ein größeres Aufgabenspektrum des Vorbeugenden Brand-
schutzes abrechnen zu können, wurden die Tarifmerkmale erweitert.  
 
 
Begründung der einfachen Dringlichkeit: 
 
Es gab noch internen Abstimmungsbedarf zum Vorlageninhalt. Vor diesem Hintergrund 
war es leider nicht möglich, die Vorlage frühzeitiger einzubringen. Um eine zeitnahe Be-
schlussfassung im September-Turnus erreichen zu können, wird die Vorlage über den 
Nachtrag aufgenommen. 
 

Anlage/n:  

2022-08-15-Entwurf FW Satzung 2022 
2022-08-15-Entwurf_Gebührensatzung BVS und Entgeltordnung freiwillige Leistungen 
2022 
 



 
Satzung 

über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren 
für die Leistungen der Feuerwehr der 
Stadt Leverkusen (Feuerwehrsatzung) 

vom XXX 
 
Aufgrund der §§ 1, 3, 8 und 52 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz NRW (BHKG) vom 17.12.2015 (GV NRW S. 886/SGV 
NRW S. 213), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 244); Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762), des § 7 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW S. 2023), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) und der §§ 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712 SGV NRW S. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.12.2011 (GV NRW S. 687), hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung 
am XXX folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Leistungen der Feuerwehr 

(1) Die Stadt Leverkusen unterhält eine Feuerwehr als öffentlichen Einrichtung. 
(2) Aufgabe der Feuerwehr ist es, zum Schutz der Bevölkerung vorbeugende und 

abwehrende Maßnahmen bei Bandgefahren (Brandschutz), bei Unglücksfällen 
oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen 
oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Groß-
einsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz) zu gewährleisten. 
(Pflichtaufgaben nach § 1 Abs. 1 BHKG). 

 
§ 2 

Kostenersatz 
(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 2 dieser Satzung sind unentgelt-

lich, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Die Stadt Leverkusen verlangt Ersatz der ihr durch den Einsatz der Feuerwehr 

und der hilfeleistenden Feuerwehren im Sinne von§§ 39,40 BHKG entstande-
nen Kosten 
1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Gefahr 

oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, 
2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder Gewer-

bebetriebs für die bei einem Brand aufgewandten Sonderlösch- und Son-
dereinsatzmittel, 

3. von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen 
gemäß §§ 29 Absatz 1, 30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 BHKG im Rahmen ih-
rer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften, 

4. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder 
der Schaden bei dem Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist von einem Kraft-
fahrzeug mitgeführt zu werden, entstanden ist, sowie von der Ersatzpflich-
tigen oder dem Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaf-
tung, 
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5. von der Transportunternehmerin oder dem Transportunternehmer, der Ei-
gentümerin  oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder 
dem oder der sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der 
Schaden bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder anderen Stoffen und 
Gegenständen, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder 
ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, 
für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen sowie 
für Tiere und Sachen ausgehen können oder Wasser gefährdenden Stof-
fen entstanden ist, 

6. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Be-
sitzer oder dem oder der sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Ge-
fahr oder der Schaden beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder 
Wasser gefährdenden Stoffen gemäß Nummer 5 entstanden ist, soweit es 
sich nicht um Brände handelt, 

7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Be-
sitzer oder dem oder der sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmel-
deanlage außer in Fällen nach Nummer 8, wenn der Einsatz Folge einer 
nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung ist, 

8. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
eine Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche 
Prüfung weitergeleitet hat, 

9. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger 
Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat. 
Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für die 
kostenpflichtige Hinzuziehung Dritter. 

(3) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer an-
deren Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbe-
kämpfung, so sind der Gemeinde die Kosten für den Einsatz vom Rechtsträ-
ger der anderen Behörde oder Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kostener-
satz nach Absatz 2 Satz 1 nicht möglich ist. 

(4) Die Höhe des Kostenersatzes bestimmt sich nach dem anliegenden Kostenta-
rif, der Bestandteil dieser Satzung ist 

(5) Soweit der Kostenersatz nach Stunden berechnet wird, ist die Zeit vom Ausrü-
cken der Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte von der Feuerwache bis zu ih-
rem Wiedereintreffen maßgebend (Einsatzzeit). Wird vor der Ankunft in der 
Feuerwache ein neuer Einsatzbefehl erteilt, so endet für den bisherigen und 
beginnt für den folgenden Einsatz - abweichend von Satz 1 - die Einsatzzeit 
mit der Erteilung des neuen Einsatzbefehls. 
Für jede angefangene Viertelstunde der Einsatzzeit wird ein Viertel des in dem 
Kostentarif aufgeführten Stundensatzes berechnet. 
In besonderen Fällen können hiervon abweichende Regelungen im Kostentarif 
getroffen werden. 

(6) Bei Einsätzen nach Absatz 2, Nr.7 und 8 wird ein Kostenersatz nach Tarif-Nr. 
3 in pauschalierter Form entsprechend des Einsatzstichwortes erhoben.  
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§ 3 

Sonstige Kosten 
(1) Kosten für Einsatzmittel, die zur oder bei der Erbringung der kostenpflichtigen 

Leistung verbraucht, zerstört oder unbrauchbar wurden, sind der Feuerwehr 
vom Kostenersatz- oder Gebührenpflichtigen nach Tagespreisen zu erstatten. 

(2) Kosten für eine erforderliche Dekontamination, Reinigung oder Wiederbestü-
ckung von Einsatzmitteln sind in vollem Umfang zu erstatten. Erfolgt die De-
kontamination, Reinigung oder die Wiederbestückung in Eigenleistung, so 
richtet sich die Höhe des Kostenersatzes nach § 1 und dem Kostentarif ge-
mäß § 2 Absatz 4. 

(3) Der Aufwand für notwendige Fremdleistungen sowie die notwendigen Ausla-
gen für die kostenpflichtige Hinzuziehung Dritter werden in Höhe der Selbst-
kosten gesondert berechnet. 

 
§ 4 

Kostenschuldner 
(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 2 

sind die in § 2 Abs. 2 genannten Personen verpflichtet.  
(2)  Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 5 
Entstehen und Fälligkeit der Kostenschuld 

(1) Der Kostenersatzanspruch nach § 2 und § 3 entsteht mit der Alarmierung der 
Feuerwehr, auch wenn es zu einer tatsächlichen Hilfeleistung aus Gründen, 
die die Feuerwehr nicht zu vertreten hat, nicht kommt.   

(2) Die Kosten werden einen Monat  nach  Bekanntgabe des Kostenersatzbe-
scheides fällig.. 

 
§ 6 

Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung und der als Anlage genannte Kostentarif treten am 01.10.2022 

in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebüh-

ren für die Leistungen der Feuerwehr der Stadt Leverkusen (Feuerwehrsat-
zung) vom 19.12.2019 außer Kraft. 

 
 
- Öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. XX vom XXX  
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Gebührentarif für die Inanspruchnahme der allgemeinen und sonstigen Hilfe-
leistungen der Feuerwehr der Stadt Leverkusen  

 

Tarif- 
Nr. 

Bezeichnung Betrag 
(in €) 

 

1 Gestellung von Personal – je angefangene Viertelstunde  

1.1 Allgemein  

1.1.1 Personal Laufbahngruppe (LBG) 1.2 (ehemals mittlerer 
Dienst)  

16,00 

1.1.2 Personal Laufbahngruppe (LBG) 2.1 (ehemals gehobener 
Dienst)  

18,00 

1.1.3 Personal Laufbahngruppe (LBG) 2.2 (ehemals höherer 
Dienst)  

25,00 

1.1.4 Personal der Freiwilligen Feuerwehr 15,00 

1.2 Bei Tauchereinsätzen kommen die vorgenannten Gebührens-
ätze zur Anwendung. Außerdem werden Taucherzulagen 
nach der Verordnung über die Gewährung von Erschwernis-
zulagen (EzulV) vom 26.04.1976- BGBl I. S. 1101 nach der 
jeweils gültigen Fassung berechnet. Zusätzlich wird für die 
Reinigung der eingesetzten Taucherausrüstung jeweils die 
Gebühr für eine Stunde je Taucher und je Reservetaucher 
berechnet. 

 

2 Gestellung von Fahrzeugen 
- ohne Personal je angefangene Viertelstunde - 

 

2.1 Kommandowagen / PKW 15,00 

2.2 Einsatzleitwagen 11,00 

2.3 Mannschaftstransportfahrzeug 25,00 

2.4 Löschfahrzeug  30,00 

2.5 Tanklöschfahrzeug  22,00 

2.6 Drehleiter 38,00 

2.7 Rüstwagen 61,00 

2.8 Gerätewagen  52,00 

2.9 Wechselladerfahrzeug inkl. Abrollbehälter 66,00 

2.10 Mehrzweckboot 47,00 

2.11 Rettungsboot 9,00 

3 Einsatz in Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder miss-
bräuchliche Auslösung einer Brandmeldeanlage; ungeprüfte 
Weiterleitung einer Brandmeldung durch einen Sicherheits-
dienst nach §2 Absatz 2, Nr.7 und 8 
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Tarif- 
Nr. 

Bezeichnung Betrag 
(in €) 

3.1 Einsatzpauschale Brandmeldeanlage B 2 BMA 
Nachstehende Fahrzeuge sowie nachstehendes Personal zu 
je drei Viertelstundensätzen  

- 1 x Einsatzleitwagen 
- 2 x Löschfahrzeug 
- 1 x Drehleiter 
- 12 x Personal LBG 1.2 
- 4 x Personal LBG 2.1 

1119,00 

3.2 Einsatzpauschale Brandmeldeanlage B 3 BMA 
Nachstehende Fahrzeuge sowie nachstehendes Personal zu 
je drei Viertelstundensätzen  

- 1 x Einsatzleitwagen 
- 3 x Löschfahrzeug 
- 1 x Drehleiter 
- 12 x Personal LBG 1.2 
- 4 x Personal LBG 2.1 
- 6 x Personal FF 

1479,00 

3.3 Einsatzpauschale Brandmeldeanlage B 4 BMA Sonderobjekt 
Nachstehende Fahrzeuge sowie nachstehendes Personal zu 
je drei Viertelstundensätzen 

- 1 x Kommandowagen 
- 1 x Einsatzleitwagen 
- 4 x Löschfahrzeug 
- 2 x Drehleiter 
- 13 x Personal LBG 1.2 
- 5 x Personal LBG 2.1 
- 1 x Personal LBG 2.2 
- 12 x Personal FF 

 

2178,00 

4 Böswillige / Missbräuchliche Alarmierung 
Die Höhe eines durch böswillige / missbräuchliche Alarmie-
rung der Feuerwehr entstehenden Schadensersatzanspru-
ches richtet sich nach den Gebühren, die für entsprechende 
freiwillige Leistungen der Feuerwehr nach diesem Gebühren-
tarif erhoben worden wären. 

 

 
 





Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die 

Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Leverkusen 
(Gebührensatzung Brandverhütungsschau) 

und  

Entgeltordnung 

für sonstige Leistungen der Feuerwehr 

vom xx.xx.2022 

 

I. Satzung 

 

Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am xx.xx.2022 aufgrund des § 52 
Abs. 5 Satz 1 sowie § 26 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV NRW S. 886), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244); Artikel 
6 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762), der §§ 7 und 76 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NW.S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) und der §§ 4 und 5 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.Oktober 1969 (GV.NW.S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687) fol-
gende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Zweck der Brandverhütungsschau 
 
(1) Die Brandverhütungsschauschau wird durchgeführt, um , Gebäude, Betriebe und 
Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in 
denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von 
Personen oder bedeutende Sachwerte gefährdet werden können, im Hinblick auf die 
Belange des Brandschutzes zu überprüfen.  
 
(2) Die Brandverhütungsschau  dient der Feststellung brandschutztechnischer Män-
gel und Gefahrenquellen sowie der Veranlassung  von Maßnahmen, die der Entste-
hung eines Brandes oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei 
einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz 
von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Die Regelungen auf-
grund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
 
(3) Die Brandverhütungsschau ist beginnend mit der Nutzung oder Inbetriebnahme je 
nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren durchzuführen.  
 

§ 2 
Gebührenpflichtige Leistungen 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Leistungen 
 



Gebührensatzung Brandverhütungsschau 

a) zur Durchführung der Brandverhütungsschau im Sinne des § 1 einschließlich 
der Vor- und Nachbereitung. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die für die 
Brandverhütungsschau zuständige Dienststelle an Prüfungen der Bauauf-
sichtsbehörde beteiligt ist und dabei zugleich eine Brandverhütungsschau 
vornimmt. 

 
b) infolge erforderlicher Nachbesichtigungen (Nachschau) oder sonstigen Be-

seitigungskontrollen (bspw. per Fotodokumentation) nach festgestellten 
Mängeln bei der Brandverhütungsschau gemäß Buchstabe a). 

 
c) zur Durchführung einer brandschutztechnischen Begehung und deren Vor- 

und Nachbereitung eines Objektes, das nicht der Brandverhütungsschau-
pflicht unterliegt bzw. nicht in der Anlage 2 enthalten ist, aber vom Betreiber/ 
Eigentümer des Objektes mündlich oder schriftlich beantragt worden ist. 

 
(2) Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsichtsbe-
hörde, zur Erhebung von Gebühren aufgrund besonderer Vorschriften, wenn sie in 
eigener Zuständigkeit an der Durchführung der Brandverhütungsschau teilgenommen 
haben oder nach Durchführung der Brandverhütungsschau tätig geworden sind. 
 

§ 3 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Gebühren werden nach der Dauer der Leistung und nach der Zahl der notwen-
dig eingesetzten Kräfte bemessen. Die Gebühr wird je angefangene Viertelstunde be-
rechnet. Für die An- und Abfahrt zur Brandverhütungsschau oder zur Nachkontrolle 
wird insgesamt pauschal eine Dreiviertelstunde zugrunde gelegt. Der Aufwand für not-
wendige Fremdleistungen sowie die notwendigen Auslagen für die kostenpflichtige 
Hinzuziehung Dritter werden in Höhe der Selbstkosten gesondert berechnet.  
 
(2) Die Bemessung der Gebühren erfolgt im Einzelnen nach den in Anlage 1 aufge-
führten Bestimmungen und Sätzen und unter Berücksichtigung der in Anlage 2 aufge-
führten Objekte. Die Anlagen sind Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 4 
Auslagenersatz 

 
Besondere bare Auslagen die im Zusammenhang mit der Leistung  entstehen, sind zu 
ersetzen, auch wenn der Zahlungspflichtige von der Entrichtung der Gebühr befreit ist.  
 

§ 5 
Zeitliche Folge der Brandverhütungsschau 

 
(1) Die Brandverhütungsschau ist je nach Gefährdungsgrad der in der Anlage 2 auf-
geführten Objekte oder Einrichtungen in Zeitabständen von längstens sechs Jahren 
durchzuführen. Für Versammlungs- und Verkaufsstätten im Sinne der Sonderbauver-
ordnung, die der Wiederkehrenden Prüfung gem. PrüfVO NRW durch das Bauord-
nungsamt unterliegen beträgt der Zeitabstand drei Jahre. Bei allen anderen Objekten, 
die der Wiederkehrenden Prüfung gem. PrüfVO NRW unterliegen, beträgt der Zeitab-
stand maximal sechs Jahre. 
 



Gebührensatzung Brandverhütungsschau 

Um Kontinuität für die Prüfobjekte zu gewährleisten, werden die Prüffristen der Brand-
verhütungsschau an die der Wiederkehrenden Prüfung angepasst. 
 
(2) Objekte, die aufgrund ihrer vorhandenen Bausubstanz oder aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten ein erhöhtes Gefährdungspotential aufweisen, können auch kürzere 
Fristen für die Brandverhütungsschau erforderlich werden. Festlegungen hierüber trifft 
die Brandschutzdienststelle nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 

§ 6 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberech-
tigte des der Brandverhütungsschau unterworfenen Objekts. Mehrere Gebühren-
schuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
§ 7 

Entstehung der Gebühr 
 
Die Gebühr entsteht mit Beendigung der gebührenpflichtigen Leistung. Sie wird einen 
Monat nach Bekanntgabe der Gebührenentscheidung an den Gebührenschuldner fäl-
lig.  
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am XX.XX.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Er-
hebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau in der Stadt Leverkusen 
vom 22. Oktober 1998 (Brandschutzsatzung) außer Kraft. 
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Anlage 1 – Gebührentarif für Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 Buchstabe a) bis c) 

Gebührentarif 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Durchführung der Brandverhütungsschau 
in der Stadt Leverkusen 

(Gebührensatzung Brandverhütungsschau) 
vom XX.XX.2022 

Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 Buchstabe a) bis c) 
 

je angefangene Viertelstunde  19,00 € 
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Anlage 2 – Objektliste (zu § 1) 
 
Die Brandschutzdienststelle entscheidet über die Zuordnung von Objekten. Dies gilt 
auch für Objekte, die aufgrund ihrer Nutzung nicht eindeutig einem in der Liste aufge-
führten Objekt zugeordnet werden können. Die Zeitintervalle der Brandverhütungs-
schau sind Zeiträume, nach denen eine erneute Brandverhütungsschau spätestens 
durchzuführen ist, aber auch kürzere Abstände oder außerplanmäßige Brandverhü-
tungsschauen sind möglich. 
 

Ziffer Objektart 
Intervall 

in Jahren 

1 Pflege- und Betreuungsobjekte    

1.1 Krankenhäuser 3 

1.2.1 
Altenwohnheime und Einrichtungen mit Pflege- und Betreu-
ungsleistungen, nach RL über deren bauaufsichtliche Anforde-
rungen an den Bau und Betrieb 3 

1.2.2 
Einrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige Personen (ab 9 
Personen) 3 

1.2.3 
Einrichtungen für körperlich oder geistig behinderte Personen 
(ab 9 Personen) 3 

1.2.4 
Tageseinrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige oder be-
hinderte Personen (ab 20 Personen) 3 

1.3 Kindergärten, -tagesstätten, -horte 3 

1.4 Kindertagespflegeverbünde mit mehr als 9 Kindern 3 

2 Übernachtungsbetriebe   

2.1 
Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Gastbetten nach 
SBauVO 3 

2.2 Obdachlosenunterkünfte 3 

2.3 Notunterkünfte (für Asylbewerber u.a.) 3 

2.4 Campingplätze nach CWVO 6 

2.5 Wohnheime mit mehr als 12 Betten außerhalb der SBauVO 3 

3 Versammlungsobjekte    

3.1 - 
3.3 

(unbesetzt) 
 

3.4 
Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln 
mehr als 200 Besucherinnen und Besucher fassen, nach 
SBauVO 3 

3.5 

Versammlungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen, 
die insgesamt mehr als 200 Besucherinnen und Besucher fas-
sen, wenn sie gemeinsame Rettungswege haben, nach 
SBauVO 3 

3.6 
Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen, deren Be-
sucherbereich mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher 
fasst, nach SBauVO 3 

3.7 
Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen, nach 
SBauVO 3 

3.8 
Gasträume und Räume mit Bühnen/Szenenflächen/Filmvor-
führungen, nicht ebenerdig, ab 50 Besucherinnen und Besu-
cher 3 
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4 Unterrichtsobjekte   

4.1 Schulen nach SchulBauRL 3 

4.2 (unbesetzt)  

4.3 
Ausbildungsstätten mit Unterrichtstrakten oder Unterrichtsräu-
men ab 100 Personen (nicht ebenerdig: ab 50 Personen) 3 

5 Hochhausobjekte   

5.1 Hochhäuser nach SBauVO 6 

6 Verkaufsobjekte   

6.1 Verkaufsstätten nach SBauVO 3 

6.2 - 
6.3 

(unbesetzt) 
 

6.4 Verkaufsstätten > 700 qm Verkaufsfläche 3 

7 Verwaltungsobjekte   

7.1 
Büro- und Verwaltungsgebäude mittlerer Höhe > 3.000 qm 
Geschossfläche 6 

8 Ausstellungsobjekte   

8.1 Museen 6 

8.2 Messe- und Ausstellungsbauten 6 

9 Garagen   

9.1 Großgaragen nach SBauVO 6 

9.2 
Unterirdische geschlossene Mittelgaragen > 500 qm in Verbin-
dung zu anders genutzten Gebäuden 6 

10 Gewerbeobjekte   

10.1 Gewerbeobjekte zur Herstellung und Produktion 6 

10.1.1 
Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und im Umgang von/mit 
überwiegend brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnitts-
größe > 800 qm 6 

10.1.2 

Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und im Umgang von/mit 
überwiegend brennbaren Stoffen, in Verbindung zu Wohnge-
bäuden oder nicht ebenerdig, mit einer Brandabschnittsgröße 
> 400 qm 6 

10.1.3 
Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und im Umgang von/mit 
überwiegend nichtbrennbaren Stoffen mit einer Brandab-
schnittsgröße > 1.600 qm 6 

10.1.4 

Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und im Umgang von/mit 
überwiegend nichtbrennbaren Stoffen, in Verbindung zu 
Wohngebäuden oder nicht ebenerdig, mit einer Brandab-
schnittsgröße > 800 qm 6 

10.1.5 - 
10.1.6 

(unbesetzt) 
6 

10.2 Gewerbeobjekte zur Lagerung 6 

10.2.1 (unbesetzt)  

10.2.2 
Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe > 
3.200 qm Lagerfläche 6 

10.2.3 
Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe, 
nicht ebenerdig, > 1.600 qm Lagerfläche 6 

10.2.4 
Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe > 
1.600 qm Lagerfläche  
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10.2.5 
Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe, nicht 
ebenerdig, > 800 qm Lagerfläche 6 

10.2.6 
Freilager für überwiegend brennbare Stoffe > 5.000 qm Lager-
fläche 6 

10.2.7 Hochregallager 6 

10.3 
Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II A und III A nach 
FwDV 500 6 

10.4 
Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II B * und III B 
nach FwDV 500 6 

10.5 
Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II C * und III C 
nach FwDV 500 6 

10.6 Kraftwerke und Umspannwerke 6 

11 Sonderobjekte   

11.1 Besonders brandgefährdete Baudenkmäler 6 

11.2 
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude > 2.000 cbm in Verbin-
dung zu Wohngebäuden 6 

11.3 Kirchen und Gebetsstätten 6 

11.4 Unterirdische Verkehrsanlagen 6 

11.5 (unbesetzt) 6 

11.6 Hotel- und Gaststättenschiffe 6 

11.7 Bahnhöfe mit hohen Personenströmen * 6 

11.8 (unbesetzt) 6 

11.9 
Flächen für die Feuerwehr außerhalb der klassifizierten Ob-
jekte * 6 

11.10 Justizvollzugsanstalten und Gebäude des Maßregelvollzugs 6 

11.11 Flughäfen 6 

11.12 Sonstige Kritische Infrastrukturen * * 

11.13 Sonstige Objekte nach Gefährdungsanalyse * * 

* Einstufung der Brandverhütungsschaupflicht durch die örtlich zuständige Brand-
schutzdienststelle
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II. Entgeltordnung 

 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am XX.XX.2022 aufgrund des § 
52 Absatz 5 Satz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 (GV. NRW. S. 886), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244); Artikel 6 des 
Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762) sowie des § 41 Absatz 1 i) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) folgende Entgeltordnung 
beschlossen: 
 
 
1. Entgeltpflichtige Leistungen 
 
Entgelte werden erhoben: 
 

a) für Leistungen auf dem Gebiet des vorbeugenden und abwehrenden Brand-
schutzes außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens, für die mündlich oder 
schriftlich ein Auftrag erteilt worden ist und mit der die Anfertigung einer gut-
achterlichen Stellungnahme, einer Beratung zur Vorbereitung eines Brand-
schutzgutachtens oder Brandschutzkonzeptes zu einem definierten Objekt ver-
bunden sind, 

b) für die Abnahme von Feuerwehrzufahrten und Anleiterproben zur Sicherstel-
lung des zweiten Rettungsweges, 

c) für die Aufschaltungsüberprüfung bei Inbetriebnahme, Änderung, Erweiterung 
oder Fehlern der Brandmeldeanlage, für sonstige Einzeltermine oder Bera-
tungsleistungen bei der Erstellung der Brandmeldeanlage, 

d) für die Inbetriebnahme, oder die Überprüfung eines Feuerwehrschlüsseldepots, 
Feuerwehrschlüsselrohres oder sonstigen Feuerwehrschließsystems, die 
Schlüsseleinlage, sowie für sonstige Einzeltermine aus besonderem Anlass, 

e) für die Aufschaltungsüberprüfung bei Inbetriebnahme, Änderung, Erweiterung 
oder Fehlern der Gebäudefunkanlage, für sonstige Einzeltermine oder Bera-
tungsleistungen bei der Erstellung der Gebäudefunkanlage, 

f) für die Programmierung und Abnahme eines Sirenensteuerempfängers, 
g) von dem Veranstalter/der Veranstalterin, dem Betreiber/der Betreiberin der An-

lage oder dem Betreiber/der Betreiberin einer Versammlungsstätte bei der Ge-
stellung von Brandsicherheitswachen nach § 27 BHKG, 

h) von denjenigen, die eine sonstige Leistung, die über den nach § 1 Abs. 2 der 
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr der 
Stadt Leverkusen genannten Aufgabenbereich hinausgeht, in Anspruch ge-
nommen haben oder diese Leistung angefordert haben oder in deren Auftrag 
angefordert wurde. Ein Anspruch auf sonstige Leistungen der Feuerwehr be-
steht nicht. Eine Entscheidung hierüber trifft die Leitstelle oder der Einsatzlei-
ter/die Einsatzleiterin nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die zuvor genannten Leistungen. Die Leiterin oder 
der Leiter der Feuerwehr entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über Zeitpunkt, 
Art und Umfang der Leistung. Leistungen können übernommen werden aufgrund eines 
Auftrages.  
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2. Entgeltmaßstab 

Die Entgelte werden nach der Dauer der einzelnen Leistungen (einschließlich An- und 
Abfahrtsweg) und nach der Zahl der notwendig eingesetzten Kräfte bemessen. Fahr-
kosten werden - sofern sie nicht bereits mit einer Pauschale abgegolten sind - beson-
ders berechnet. 

Die Bemessung der Entgelte erfolgt im Einzelnen nach den im nachstehenden Ent-
gelttarif (Ziffer 6) festgelegten Bestimmungen und Sätzen.  

Für Leistungen aufgrund Abschnitt 1 Buchstabe g) dieser Entgeltordnung gelten die 
Tarife der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr 
der Stadt Leverkusen in jeweils geltender Fassung 

3. Zahlungspflichtige 

 
Zahlungspflichtig sind diejenigen, die eine Leistung nach Abschnitt 1 beauftragen. 
Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 
4. Fälligkeit, Vorausleistungen 

Die Zahlungspflicht entsteht mit Abschluss der erbrachten Leistung. Das Entgelt wird 
einen  Monat nach Zugang der Rechnung fällig. 

Leistungen nach Maßgabe der Entgeltordnung können von vorheriger Zahlung rück-
ständiger Entgelte und/oder der Leistung eines angemessenen Vorschusses oder der 
Gestellung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden.  

5. Inkrafttreten 
 
Diese Entgeltordnung tritt zum XX.XX.2022 in Kraft. 
 
6. Entgelttarif zur Entgeltordnung 
 
Siehe Anlage 1 
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Anlage 1 - Entgelttarif zur Entgeltordnung 
 

 

Tarif- 
Nr. 

Bezeichnung Betrag 
(in €) 

 

1 Leistungen nach 1.a) je angefangene Viertelstunde 19,00 

2 Leistungen nach 1.b) Abrechnung nach tatsächlichem Auf-
wand gemäß Gebührentarif für die Inanspruchnahme der all-
gemeinen und sonstigen Hilfeleistungen der Feuerwehr der 
Stadt Leverkusen  
 

 

3 Leistungen nach 1.c) & 1.d) je angefangene Viertelstunde 
zzgl. drei Takte Gebührentarif 2.1 gemäß Gebührentarif für 
die Inanspruchnahme der allgemeinen und sonstigen Hilfe-
leistungen der Feuerwehr der Stadt Leverkusen 

19,00 

4 Leistungen nach 1.e) je angefangene Viertelstunde zzgl. drei 
Takte Gebührentarif 2.1 gemäß Gebührentarif für die Inan-
spruchnahme der allgemeinen und sonstigen Hilfeleistungen 
der Feuerwehr der Stadt Leverkusen 

20,00 

5 Leistungen nach 1.f) pauschal 81,00 

6 Leistungen nach 1.g) je angefangen Viertelstunde zzgl. drei 
Takte Gebührentarif 2.1 gemäß Gebührentarif für die Inan-
spruchnahme der allgemeinen und sonstigen Hilfeleistungen 
der Feuerwehr der Stadt Leverkusen  

15,00 

7 Leistungen nach 1.h) Abrechnung nach tatsächlichem Auf-
wand gemäß Gebührentarif für die Inanspruchnahme der all-
gemeinen und sonstigen Hilfeleistungen der Feuerwehr der 
Stadt Leverkusen  
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